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2. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn; Querung der Rheinuferstraße mit einer 
Verkehrssignalanlage 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
wir bitten Sie, folgenden Ersetzungsantrag in die Tagesordnung der Ratssitzung am 
25.11.2010 aufzunehmen: 
 
Beschluss: 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, ein Planänderungsverfahren einzuleiten mit der 
Zielsetzung eine Verkehrssignalanlage zu realisieren. 
 
Der Rat beschließt, dass Vorsorgemaßnahmen für den Bau eines Straßentunnels getroffen 
werden, um eine mögliche niveaufreie Querung der Rheinuferstraße zu einem späteren Zeit-
punkt zu geringeren Kosten zu ermöglich. Der Rat ist damit einverstanden, dass die KVB 
Vorsorgemaßnahmen für den Bau eines Straßentunnels ausschreibt, vergibt und baulich 
umsetzt. Der Rat beschließt die Finanzierung der nicht zuwendungsfähigen Kosten in Höhe 
von circa 5,0 Mio. Euro im Rahmen des Schuldendienstes gemäß § 7 des Nord-Süd Stadt-
bahnvertrages. 
 
Da die Nord-Süd-Bahn nicht vor 2014 die Rheinuferstraße queren wird, soll die gewonnene 
Zeit genutzt werden, um Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs 
an dieser neuralgischen Stelle kurzfristig umzusetzen und auf ihre Wirksamkeit hin zu über-
prüfen. Dazu gehören u.a.: 
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• Angebotsorientierte Erhöhung der Kapazitäten der P&R-Parkplätze in Godorf und 
Marienburg 

• Führung der Buslinie 106 zum Hauptbahnhof/Breslauer Platz 

• Instrumente zur Unterbindung des LKW-Durchgangsverkehrs 

Sollte sich aufgrund erhöhter Fahrgastzahlen bei der Nord-Süd Stadtbahn die Notwendigkeit 
einer Taktverdichtung ergeben, ist auf Basis der dann vorliegenden Erkenntnisse – z.B. 
Verringerung des motorisierten Individualverkehrs durch die oben genannten Maßnahmen – 
eine neue verkehrliche Bewertung durchzuführen. Wenn sich dabei nicht hinnehmbare 
verkehrliche Problemlagen ergeben, wird die Verwaltung beauftragt, vor Einführung eines 5-
Minuten-Taktes ein Mediationsverfahren zu planen und durchzuführen. Eine daraus 
resultierende Beschlussvorlage soll alle möglichen Varianten inklusive verbindlicher Zusagen 
über eine eventuelle Förderung enthalten und in den Kontext einer stadträumlich optimalen 
Planung gestellt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, maximale Fördermittel zu 
beantragen. Optional ist eine Ampelsimulation zu Spitzenzeiten mit verschiedenen 
Bahntakten der Beschlussvorlage vorzuschalten. 
 
Begründung: 
 
Erfolgt mündlich. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Martin Börschel      gez. Michael Zimmermann 
Fraktionsvorsitzender     Fraktionsgeschäftsführer 
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